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demnach, jeder in seine Gruppe und Familie eingeordnet, an uns 
vorüber, und ein jeweils folgendes allgemeines Kapitel stößt dann 
aus dem genealogischen in das stadtgeschichtliche Feld vor. Ein 
charakteristisches Beispiel für das, was sich auf diesem Gebiete er­
reichen läßt, bietet;. B. (5. IZl) die Einteilung der Familien in freie 
Zuwanderer von außen, meist aus der Nachbarschaft, in Einheimische, 
die vom Stifte abhängig sind, und in die weit zahlreicheren Ein­
gesessenen, die ihre alte Zugehörigkeit zum Stifte noch nicht ganz ab­
gestreift haben; in der Zamiliengeschichte erschließt sich so ein wich­
tiges Stück Stadtentwicklung. Sehr aufschlußreich sind die Kapitel über 
die Träger des Namens „her" (Ehrenbezeichnung für die derzeitigen 
oder gewesenen Inhaber der höchsten Stadtämter) mit reizvollen 
Ausblicken auf andere Städte (5. 35),- oder über das Verhältnis von 
Rat, Schöffen, Honoratioren, welche beide unter ihrem Kerzenmeister 
(schon die Bedeutung des Marienstiftes würde das religiöse Band hier 
sehr begreiflich machen) die eigentliche Stadtgemeinde bilden, die 
erst durch die Zunftkämpfe zur Vereinigung aller Bürger wird. 
Schade, daß die hierfür so interessante, auch sprachgeschichtlich wert­
volle Einung von 1358 unzulänglich abgedruckt ist (S. l98). Umfang­
reiche Beigaben (Schöffen-, Ratslisten, Stammtafeln, Register) er­
leichtern auch dem Familienforscher die Benutzung.

Gießen. N. Glöckner.

Luise von Winterfeld, Westfalen in dem großen rheinischen Bund 
von l254 (westfäl. Zs. 93, l9Z7, l28—l42). - Geht im Anschlutz an 
die Arbeit Bielfeldts1 (vgl. V6. 2, 1938, 601 ff.) näher auf die Um­
stände ein, unter denen sich der Anschluß der westfälischen Städte an 
den rheinischen Bund vollzog, wird auch dank dieser für ein engeres 
Gebiet durchgeführten eingehenderen Betrachtung das von B. ge­
zeichnete Bild etwas verändert (besonders hinsichtlich des von B. 
behaupteten, von v. w. mit guten Gründen bestrittenen Kollektiv- 
beitritts der westfälischen Städte), so bleibt doch der Kern seiner Aus­
führungen unberührt. h. W.

Fr. von Klocke, Rheinländer und Westfalen in der Gstlandarbeit 
des Deutschen Ordens (Mitt. d. westdeutschen Gesellsch. f. Zamilien­
kunde 9, l9Z6, l—l4). R. verzeichnet die Mitglieder des rheini­
schen und westfälischen 6dels, die sich als Ordensritter nachweisen 
lassen. Vers., Eine niederrheinische Ahnenbeurkundung von l352 
(Rhein. Heimatpflege 9, l9Z7, 4Z7—442) druckt und würdigt eine 
Urkunde des kölnischen Erzbischofs Wilhelm von Gennep über die 
edelfreie Abstammung der Adelheid von Isenburg, ausgestellt für 
den Eintritt in das Oamenstift Gerresheim. T. 5.

Hildegard Friemann, die Territorialpolitik des münsterischen 
Bischofs Ludwig von Hessen IZlO—lZ57 (INünstersche Beiträge zur 


